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847 aufgelöst worden, das des Elsatz vielleicht nach 
849?) Schon vorher scheint dasselbe Schicksal dem in den Reichs­
teilungsordnungen nicht erwähnten ducatus Chamavorum, der 
nur aus dem wohl 802/3 erlassenen Volksrecht der Chamaven 
bekannt ist), zugestoßen zu sein. Auch die Auflösung des Herzog­
tums Moselland muß in die Regierung Lothars I. fallen, dessen 
Bedeutung für das Gesamtreich p. kehr neuerdings betont?) 
Eine merkwürdige Erscheinung: im Ostreich entsteht zur gleichen 
Zeit das Herzogtum Ostfalen, im Westfrankenreich wird 856 das 
Herzogtum Name erweitert von Flandern und Burgund 
wird noch zu sprechen sein im Mittelreich dagegen wird der 
entgegengesetzte Weg eingeschlagen: die Herzogtümer werden 
mit Ausnahme des dem Küstenschutz dienenden Friesland auf­
gelöst.

Bleiben also noch die drei Stammesgebiete Thüringen, Bauern 
Und Schwaben wie Ergänzungen für Ostfranken. Die Nachrichten 
über die Leiter Thüringens beginnen mit Ausnahme jener 
Nachrichten von 805°) erst 847. Thakulf (847—73) wird meist 
als comes, aber auch als dux Sorabici limitis bezeichnet?) Diese 
Titel enthalten nach dem Wortsinn noch keine Beziehung zu 
Thüringen; die sog. Sorbenmart lag jedoch nicht im Sorbenland 
wie der limes Pannonicus in pannonien; denn Kriegszüge gegen 
die Sorben und Daleminzier und Abwehr ihrer Einfälle über die 
Saale sind der Inhalt von Thakulfs Amtstätigkeit?) Sein Nach­
folger Ratolf wird nur 874 erwähnt, seit 880 wird Boppo als 
comes et dux Sorabici limitis bezeichnet, 892 abgesetzt?) Seit 
883 wird nicht mehr von der Sorbenmark gesprochen; die ver­
schiedenen Fassungen der Fuldaer Annalen ebenso wie Regina 
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